
VEREINIGUNG S.A.B.I. INTERNATIONAL - SABI.INT

Gesetzesvorlagen ( Aenderung nach der Sitzung vom 17. Mai)

Abschnitt I: Einrichtung und Ziele

Art. 1

Es besteht aus der Vereinigung S.A.B.I. International (Akronym SABI.int) mit 
Sitz und operative Hauptsitz SABI von Parma, Piazza Lago Balano No. 9.

Der Verein ist gemeinnützig und ihr Zweck ist der Schutz und erhöhen die 
Zucht und die Verbreitung der Rasse italienische Bracco in Ländern von der 
FCI anerkannt oder zumindest in Ländern, in denen sie tätig ist eine nationale 
Einrichtung für den Schutz von Hunderassen, Regie Techniken der Auswahl 
und Ausbildung, um die Vorrechte unberührt natürlichen morphologischen und
funktionellen in seiner Verwendung der Jagd, wie von dem Rassestandard 
gehalten ( morphologischen und Arbeit), von ENCI und FCI genehmigt.

Art. 2

Für die Umsetzung dieser Zwecke der SABI.int:

a) führen Arbeit konzentrierte sich die Verbreitung von Informationen der 
Rasse durch;

b) unterstützt - im Rahmen seiner Möglichkeiten - verschiedene nationale 
Verein SABI.int mit Initiativen ergriffen, um die Zwecke der Kunst weiter 
verbunden. 1;

c) direkt oder indirekt untersucht Fragen der Rasse unter dem pro-Draht 
genetischen und Verhaltensstörungen, die Verbreitung ihrer Ergebnisse durch 
Erledigung von Rundschreiben, Richtlinien, Konferenzen und der 
Veröffentlichung von Texten mit Outreach-Zwecke;

d) helfen den Austausch von Erfahrungen von Club Mitglieder;

e) Vereinheitlichung der Kriterien des Urteils morphologischen und Jagd, mit 
vereinbarten Kennelclubs Behörden der Länder, die sie an die Club-Mitglieder 
angehören;



f) überwachen Adresse auf internationalen Veranstaltungen der Schönheit und /
oder die Jobsuche, die die italienischen Bracco.

Die offizielle Sprache für die Erledigung aller Funktionen von SABI.int ist 
Italienisch; kann SABI.int in Englisch und / oder Französisch verwendet 
werden.

Abschintt 2: Mitglieder

Art. 3

a) Sie können mit SABI.int alle nationalen Klub in Verbindung gebracht werden
-mit 20 Mitgliedern-, die das Ziel des Schutzes und der Verbreitung der 
italienischen Bracco unter der Funktion haben, mit nationalen Einrichtungen zu
den FCI Hundeliebhaber oder anerkannte Zugehörigkeit verbundenen FCI oder
jedenfalls mitverantwortlich für den Schutz der Hunderassen.

b) Wenn in einem Land, den Schutz der italienischen Bracco ist mit einem Club 
mit der Vorrechte der Art betraut. 3 Absatz a), das er betreibt zum Nutzen, 
sondern auch von anderen Rassen, den Beitritt zur SABI.int wird zu diesem 
Abschnitt des Clubs, die mit der italienischen Bracco befasst sich beziehen, und 
mit der Unterstützung von der Liste von mindestens 20 Mitglieder dieser 
Hundebesitzer Rennen.

c) Wenn es zwei oder mehr in der Country Club mit dem Ziel, den Schutz und 
die Verbreitung der Bracco-Lister im Sinne von Art. 3, Absatz a) kann der 
Verwaltungsrat der durch eine erneute eigenem Ermessen Kraft der nationalen 
Repräsentation, eines dieser Clubs SABI.int bestimmte, ohne Re-Wesen diese 
Wahl in jederzeit ändern.

Art. 4

a) Damit jemand in  SABI.int betreten wollen, folgende italienische Art. 3 sollte 
an den Präsidenten der SABI.int selbst zusammen mit einer Kopie ihrer Satzung
oder Statuten in der Amtssprache oder einer der anderen Sprachen verwendet 
werden, gelten, aus der Liste der Aktionäre am 31. Dezember des Vorjahres, die 
bescheinigt, Anwesenheit von mindestens 20 eingetragenen Eigentümer eines 



oder mehrerer italienischer Bracchi, und die Erklärung des Nationalen Kennel 
Club die besagt, dass die offizielle Anerkennung des Clubs von Bracco Teil des 
Landes, in dem sie tätig ist.

 b) Bei Annahme eines Clubs in SABI.int, die gleichen Verein verpflichtet sich, 
eine einmalige Gebühr Gewährung von Euro 500,00 für SABI.int zu zahlen - 
auch wenn Entsorgung oder Vertreibung der Verein - auf jedem Fall werden 
nicht zurückerstattet.

c) Die Mitgliedschaft im SABI.int Club ist auf unbestimmte Zeit oder wird auf 
schriftliche Bestaetigung vom Club zu SABI.int oder die Entfernung zu einem 
Vorschlag der Orgel disziplinären SABI.int gleich und von "Aktionärsclub 
Associates durch ratifiziert gesendet aufhören, oder weil sie die Anforderungen 
des Art fehlgeschlagen. Absatz 3 a).

d) Die Club Associates akzeptieren hinsichtlich unwiderrufliche Beschlüsse der 
Versammlung der SABI.int.

Art. 5

Die Kosten und Aufwendungen jeglicher Art in Bezug auf die Durchführung 
von Fachveranstaltungen und / oder Kultur von Clubs zu SABI.int verbundenen
durchgeführt werden, alle von der Club-Veranstalter getragen. Alle Kosten der 
Aufsicht durch den Vorstand der SABI.int werden auch von der Club, 
entsprechend dem Angebot speziell von den Direktoren der SABI.int, die nur 
aus Aufwendungsersatz ausgestellt getragen.

Abschnitt 3: Organe der Gesellschaft

Art. 6

Organe sind die SABI.int:

a) Die Generalversammlung

b) Der Verwaltungsrat

c) Der Präsident



d) Der Sekretär

e) Der Vorstand der Disziplin

Alle Büros in der SABI.int werden kostenlos bedeckt. Die Kosten von denen, die 
Unternehmens Beiträge zu halten und im Voraus vom EZB-Rat entstanden, 
müssen von Steuerunterlagen oder die Unterstützung Auszahlung unterstützt 
werden.

Die Generalversammlung

Art. 7

a) Die Generalversammlung besteht aus den Präsidenten des  Verein SABI.int 
Teilnehmer persönlich in Besitz der entsprechenden Dokumente geschrieben 
zugeordnet oder von einer Person vertreten zusammengesetzt ist; Der 
Delegierter kann nicht in jedem Fall über mehr als ein Verein. In den Fällen des 
Art. 3 c), ist die Teilnahme an einem Vertreter pro Land oder an den Vertreter 
des Clubs durch den Verwaltungsrat SABI.int identifiziert begrenzt.

b) Die Versammlung findet vorzugsweise in Italien, durch den Direktors der 
SABI.int gewählt zu nehmen; Werden an den gleichen Anruf eine Sitzung in 
einem anderen Land, und noch vorzugsweise in Verbindung mit einer 
Veranstaltung berechtigt.

c) Die Versammlung ist in einer ordentlichen Sitzung mindestens alle drei 
Jahre einberufen, die von der ersten Hälfte des Kalenderjahres. Es wird der  
Leistung des  Direktors, die ordentliche Hauptversammlung mit größerer 
Häufigkeit und in jedem Fall, wenn Ereignisse auftreten, dass es zu rechtfertigen
einberufen. Die Einberufung - enthält die Tagesordnung - wird durch das 
Direktors der SABI.int mit mindestens 60 Tagen per Einschreiben an den 
einzelnen Club-Mitglieder gerichtet. Die ordentliche Hauptversammlung wird, 
unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer gültig.

d) Das Treffen wird zu einer außerordentlichen Sitzung, wenn die Agenda 
für die Änderung der durch den Vorstand oder durch mindestens fünf Club-
Mitglieder vorgeschlagen Statuten vorgesehen einberufen werden; der 
einschlägigen Resolutionen - mit der Mehrheit der Stimmen - wird ungültig, 



wenn der Abstimmung teilnimmt mindestens die Hälfte plus eine der 
förderfähigen Verein.

e) Die Versammlung kann ordentlichen oder außerordentlichen Tagung 
auf Initiative der mindestens zwei Drittel der Clubmitglieder einberufen, so dass
bestimmte Mitteilung an den Rat der SABI.int mit einer Frist von mindestens 90
Tage vor dem gewählten Datum mit Angabe der Grund. Im Anschluss daran 
wird der Vorstand SABI.int die Meeting der Versammlung mit einer Frist wie 
Art.7 Absatz b) und Absatz c) auszugeben.

f) Die Themen nicht ausdrücklich auf der Tagesordnung angegeben - und die 
fallen unter "eventuelle Information" - nur zu veröffentlich, an die Aktionäre an
der Versammlung teilzunehmen, aber auf ihnen die Versammlung beschließen.

g) Die Sitzung wird vom Präsidenten des SABI.int geleitet oder - wenn er es 
vorzieht, aufzugeben - von einem anderen von den Vertretern der Vereine 
anwesend gewählten Person.

h) Die Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit.

Art. 8

Die Vollversammlung ist zuständig für:

a) entscheiden über die Programme des General SABI.int;

b) zu ratifizieren, den Bericht über die technischen Tätigkeiten, Werbe- und 
ethischen vom Verband durchgeführt;

c) Genehmigung des Berichts - durch den Generalsekretär vorgelegt - den 
wirtschaftlichen Bewegungen der drei Jahre,

d) Wahl des Direktor;

e) bestätigen oder ändern die Höhe der einmaligen Gebühr durch die neue 
Teilnehmer von  Club folgendes  Art. 4 Buchstabe b);

f) entscheidet über die Rückführung des Clubs mit Disziplinarmaßnahmen 
vorgeschlagen Organ der Disziplin;

g) Genehmigung vorgeschlagenen Änderungen der Satzung.



Vorstand

Art. 9

a) Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern, von denen drei Italiener sind, 
von SABI ernannt und vier Direktors durch die Club-Mitglieder unter den 
Vertretern anderer Länder gewählt.

b) Der Vorstand bleibt im Amt für 5 Jahre; jeder Direktor wird für mehr als 
zwei Amtszeiten gewählt werden.

c) Wenn in den fünf Jahren würde ein oder mehrere Mitglieder, die von SABI 
ernannt scheitern, werden sie so schnell wie möglich aus dem SABI gleichen, die 
geben fertigen Geist Kommunikation mit anderen Club-Mitglieder ersetzt 
werden. Wenn es stattdessen einen oder mehrere Berater von den anderen Con-
Club-Mitglieder gewählt, wird es während der ersten Versammlung zum 
Zwecke einberufen ersetzt werden. Die so gewählten Verwaltungsratsmitglieder 
im Amt, bis der Ablauf des Mandats von denen, die sie ersetzt sind.

d) Der Vorstand tritt in der Regel alle sechs Monate, falls spezial Situation ; Der 
Direktion  wird vom Präsidenten per Brief oder E-Mail einberufen, mit einer 
Frist von mindestens 15 Tagen. Das Protokoll des Exekutivrats wird nach 
Ausgabe eines von den Direktoren, die teilgenommen haben zugelassen zu 
melden. Der Verwaltungsrat wird gültig mit der Teilnahme auch 
Videokonferenzsysteme oder andere ähnliche Methodologie sein.

Art. 10

Der Vorstand ist verantwortlich für:

a) Der Präsident wird von einem der drei Mitgliedern, die vom Verwaltungsrat 
der italienischen SABI ernannt;

b) Absatz gestrichen;



    b) wählt einen Vizepräsidenten aus dem Kreis der vier Direktoren von Club-
Mitglieder nicht Italienisch gewählt;

c) die Umsetzung der sozialen Zwecke der Artikel. 1 und 2, im Einklang mit den 
Resolutionen Versammlung;

d) nennen ein Treffen alle drei Jahre oder öfter, wie in Art. 7 Buchstabe c);

e) Ausarbeitung der Berichte Zusammenfassung der Aktivitäten und zu 
genehmigen alle Programme;

f) zur Änderung der Satzung der SABI.int vorzuschlagen;

g) zu bestellen, die Jurys aller Ereignisse, die von SABI.int organisiert wurden.

Der Direktor, der - ohne Grund - abwesend drei aufeinander folgenden 
Sitzungen des Rates zu sein, wird als Ergebnis eines Sonderbeschlusses durch 
die verbleibenden Direktors gewählt werden.

Die Beratungen des EZB-Rats werden in offener Abstimmung getroffen. Im 
Falle eines Gleichstands, die die Stimme des Vorsitzender ist.

Präsident

Art. 11

a) Es wird vom EZB-Rat gemäß Art 10 Absatz a) gewählt. Er ist der gesetzliche 
Vertreter des Vereins in den Beziehungen zu allen Dritten.

b) Sie unterrichtet die Umsetzung der Beschlüsse der Vollversammlung und des 
Exekutivrats, und die Einhaltung der Bestimmungen der Satzung zu 
überwachen.

c) Im Falle von dringenden Handlungen im Namen und im Auftrag des 
Exekutivrats, nach den ihrer Handlungen zu ratifizieren.

d) Im Falle einer Verhinderung oder einer Abwesenheit wird er durch den 
Vizepräsidenten ersetzt.



Die Sekretärin

Art. 12

a) es wird durch den Verwaltungsrat der italienischen SABI, die auch die Macht
hat, zu widerrufen, mit dem Auftrag, den Präsidenten bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten SABI.int in Administrative Loesung  und Kontakt unterstützen 
ernannt.

b) Es unterstützt den Präsidenten bei der Erfüllung der formalen Praktiken, 
administrativen und bürokratischen von SABI.int unterstützen.

c) Er erstellt den Rekord von wirtschaftlichen Änderungen vorzulegen.

Das Organ des Discipline

Art. 13

Es besteht aus einer Komponente Auditor und ein stellvertretendes Mitglied 
SABI.int zwischen Personen juristische Expertise und außerhalb des Conseillors
des Direktor der SABI.int ernannt.

Die Komponent Auditor (und im Falle seiner Nichtverfügbarkeit von Ersatz) 
werden auf moralisch oder gesetzlich Verhaltensweisen werden gegen die 
Bestimmungen dieser Satzung,  oder nicht Behaltung der Regeln von Anstand 
und Ehre Sport. Der Club, der - und / oder die Mitglied -, die diese 
Verpflichtungen moralische Information gegen SABI.int gemacht habe –werden 
mit Direktor besprochen. 

Die Funktionen einer Beschwerde gegen die Entscheidungen der Orgel Disziplin 
wird vom Präsidenten des SABI.int, deren endgültige Urteil ist endgültig 
durchgeführt werden.

Die Sanktionen können in Suspensionen von variabler Länge untermauert 
werden, bis zu Ausweisung.


